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Satzung der Silvesterinitiative Rinteln e.V.
§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen Silvesterinitiative Rinteln mit dem Zusatz e.V. nach Eintragung und hat seinen Sitz in Rinteln. 
Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Rinteln einzutragen. 

§ 2 Vereinszweck
1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2 Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Hilfe für Bedürftige in besonderen Notlagen in Rinteln und in der Region Schaumburg.
Die Bedürftigkeit der unterstützten Personen bestimmt sich nach den Grenzen des § 53 Nr. 2 
der Abgabenordnung. 

3 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5 Namen und sonstige persönliche Daten der Bedürftigen unterliegen dem Datenschutz und 
sind ohne deren schriftliche Einwilligung nicht öffentlich bekannt zu geben. 
Die zu gewährende Hilfe hat unverzüglich und angemessen im Rahmen der verfügbaren 
Vereinsmittel nach Vorgabe durch den Vorstand zu erfolgen.
Der Nachweis der getätigten Hilfe erfolgt ausschließlich durch und gegenüber dem Vorstand. 

§ 3 Mitgliedschaft, Eintritt
1 Mitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft 
wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben, über deren Annahme der Vorstand mit
einfacher Mehrheit durch eine schriftliche Mitteilung entscheidet. 

2 Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

§ 4 Mitgliedschaft, Verlust

1 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand oder Ausschluss.

2 Der jederzeit mögliche Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand.

3 Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.

4 Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Pflichten aus dem Mitgliedschaft Verhältnis. Eine Rückzahlung von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 


§ 5 Beiträge und sonstige Pflichten

1 Über Höhe und Fälligkeit der Geldbeiträge beschließt die ordentliche Jahresversammlung der Mitglieder.

2 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Vereinszweck zuwiderläuft. 

§ 6 Organe und Einrichtungen

Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung

§ 7 Vorstand

1 Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. 

2 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils gemeinsam durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter entweder der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertreten. 

3 Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren. Der Vorstand bleibt jedoch auch noch nach Ablauf der Amtszeit so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes während der Amtszeit ist der Vorstand berechtigt, ein neues Vorstandsmitglied kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu berufen.

4 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins ehrenamtlich. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Im Vorstand obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

5 Der Vorstand tritt zusammen, wenn es die Gegebenheiten erfordern. Er ist Beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied des Vorstandes hat eine Stimme, Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden. 

§ 8 Mitgliederversammlung

1 Die in den ersten drei Monaten jedes Jahres stattfindende ordentliche Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe und Fälligkeit der Beiträge, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer und über Satzungsänderungen sowie sonstige Beschlussfassungen im Rahmen der Tagesordnung. 

2 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens 1/3 der eingetragenen Mitglieder anwesend ist. Für den Fall, dass diese Anzahl nicht erreicht wird, kann unter Hinweis darauf am selben Tag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung durchgeführt werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist, sofern dies in der Einladung mitgeteilt wird. 

3 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit in dieser Satzung nicht anderes vorgeschrieben ist.

4 Über die Mitgliederversammlung ist eine vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und vom Schriftführer oder von einem von der Versammlung gewählten Protokollführer zu unterzeichnende Niederschrift aufzunehmen. 

5 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder oder jederzeit durch den Vorstand einzuberufen. 

6 Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mit einer Frist von mindestens 10 Tagen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

§ 10 Auflösung

1 Die Auflösung kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von zwei Wochen einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

2 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereines an das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Rinteln, Klosterstr. 21 b, 31737 Rinteln, zur ausschließlichen und unmittelbaren Verwendung für die „Tafel“.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. 

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Rinteln, den 26.03.2003 
Abschrift – Rinteln, den 25.02.2025 durch N.Schwick
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